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BVV Versorgungskasse des Bankgewerbes e.V.

Erläuterungen zu TOP 4  

Änderungen der Leistungspläne und Einführung eines neuen Leistungsplans

Die Änderungen zu TOP 4 enthalten die folgenden Punkte:

1. Umsetzung der „Rente mit 67“ 
2. Steuerliche Anpassungen nach dem BMF-Schreiben vom 5. Februar 2008
3. Formale Leistungsplanänderung
4. Einführung Ergänzungsleistungsplan zu Leistungsplan N wegen Zurechnungszeit

und Berufsunfähigkeitsschutz

1. Umsetzung der „Rente mit 67“ 

Die Anforderungen aus dem RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz vom 20. April 2007 sind in den Leis-
tungsplänen umzusetzen, um die Übereinstimmung mit den zu Grunde liegenden Rückdeckungs-
versicherungstarifen zu gewährleisten. 

Die absoluten Altersangaben „65.“ und „60.“ Lebensjahr werden ersetzt durch Hinweise auf die
neuen Regelungen für die Regelaltersgrenze und vorgezogene Regelaltersrente in der gesetzlichen
Rentenversicherung. Zuwendungszahlungen über das 65. Lebensjahr hinaus und die Verwendung
nicht gezahlter Renten werden – soweit noch nicht enthalten – in allen Leistungsplänen geregelt.
Eine materielle Änderung, insbesondere eine Änderung des Zuwendungs-/Leistungsverhältnisses,
ist mit den Änderungen nicht verbunden. 

Das 65. Lebensjahr wird grundsätzlich weiterhin als das tatsächliche Rentenalter fortgeführt. Ent-
scheidend ist das Ausscheiden aus dem Erwerbsleben. Im Bankenbereich gilt zurzeit noch das tarif-
vertraglich festgesetzte Rentenalter von 65 Jahren. Ob und inwieweit künftig arbeits- beziehungs-
weise tarifvertragliche Regelungen zu einem veränderten Verrentungszeitpunkt führen werden,
bleibt abzuwarten. Die neuen Leistungspläne bilden nunmehr jede Regelung zum Altersrentenbe-
ginn ab.

2. Steuerliche Anpassungen nach dem BMF-Schreiben vom 5. Februar 2008

Nach dem Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 5. Februar 2008 ist die Zahlung der garan-
tierten Leistung als Rente an Waisen unzulässig. Stattdessen wird zukünftig die ursprüngliche Alters-
rente innerhalb der Rentengarantiezeit an den Berechtigten gezahlt. Diese Neuerung gilt nur für den
Leistungsplan ARLEP/mGH.

3. Formale Leistungsplanänderung

Zur Klarstellung und Schaffung größerer Transparenz ist im Leistungsplan N eine formale Anpassung
vorzunehmen. Materielle Änderungen sind mit dieser formalen Änderung nicht verbunden.
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4. Einführung eines Ergänzungsleistungsplans zu Leistungsplan N wegen Zurechnungszeit und Berufs-
unfähigkeitsschutz

Insbesondere im Zusammenhang mit der Neuaufnahme von Trägerunternehmen ist der Wunsch an
die BVV Versorgungskasse herangetragen worden, den Versorgungsschutz im Leistungsplan N
bezüglich Invalidität und Zurechnungszeit zu erweitern. Deshalb soll eine kollektive Erweiterungs-
möglichkeit – korrespondierend mit den Versicherungsbedingungen Tarif RN – angeboten werden.
Ergänzend zum Leistungsplan N kann eine Berufsunfähigkeitsrente, eine volle Zurechnung von
Zuwendungszahlungen sowie eine Zurechnung bis zum 60. Lebensjahr vereinbart werden.

Geltungsbereich

Die Änderungen gelten auch für bestehende Versorgungsverhältnisse. Die Änderungen sollen wirksam
werden zum 1. Juli 2008.

Nachfolgend finden Sie den Wortlaut der Änderungen der Leistungspläne sowie des neuen Leistungs-
plans. 

Änderungen:
Leistungsplan A Seite 4
Leistungsplan N Seite 5
Leistungsplan ARLEP/mGH Seite 7
Leistungsplan ARLEP/oG Seite 10

Einführung:
Besonderer Leistungsplan für die Zusatzversorgung zum Leistungsplan N Seite 12

Dieser Text entfällt

An diese Stelle kommt der neue Text
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Erläuterungen zu TOP 4 

Änderungen der Satzung und Versicherungsbedingungen und Einführung neuer Versicherungsbedin-
gungen

Die Änderungen zu TOP 4 enthalten die folgenden Punkte:

1. Einführung eines Schlussüberschussanteils
2. Umsetzung der „Rente mit 67“ 
3. Steuerliche Anpassungen nach dem BMF-Schreiben vom 5. Februar 2008
4. Formale Satzungs- und Bedingungsänderungen
5. Einführung Ergänzungstarif zu den Tarifen DN/N/RN wegen Zurechnungszeit und Berufsunfähig-

keitsschutz

1. Einführung eines Schlussüberschussanteils

Der BVV ist aufsichtsrechtlich verpflichtet, ein adäquates Eigenkapital aufzubauen. Die Aufstockung
erfolgt derzeit zu Lasten der an die Versicherten und Rentner auszuschüttenden Gewinne. 

Das wollen wir ändern. Der BVV plant eine zusätzliche Beteiligung der Versicherten und Rentner an
den erwirtschafteten Überschüssen. Hierzu wird ein so genannter Schlussüberschussanteilfonds
(SÜA-Fonds) eingeführt. Aus diesem erhalten Versicherte und Rentner zusätzliche Leistungen in
Form eines Anpassungszuschlags. Das bereits existierende Überschussbeteiligungssystem bleibt
bestehen. Gleichzeitig wird der SÜA-Fonds voll auf die Eigenkapitalanforderung angerechnet

Die Vorteile liegen auf der Hand

Von der Einführung des zusätzlichen Schlussüberschussanteils (SÜA) profitieren alle Versicherten und
Rentner des BVV:

Versicherte partizipieren an der Leistungsfähigkeit des BVV in Form eines Anpassungszuschlags aus
dem SÜA, den sie zusätzlich zur garantierten Verzinsung sowie den bisherigen Überschussbestandtei-
len erhalten.

Auch aktuelle Rentner profitieren vom SÜA-Fonds durch eine unmittelbare Leistungserhöhung in Form
eines zusätzlichen Anpassungszuschlags. Die garantierte Rente und die bestehende Überschussbetei-
ligung bleiben vollständig erhalten.

BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes a.G.

Struktur
Garantierte 

Rente

Überschussbeteiligungs-
System

zusätzlicher
Schlussüberschussanteil

NEU

Rente

Überschussbeteiligungs-

zusätzlicher
Schlussüberschussanteil

NEU

Grafik: Zu der bestehenden Struktur aus garantierter Rente und Überschussbeteiligung kommt der SÜA-
Fonds hinzu.
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2. Umsetzung der „Rente mit 67“ 

Die Anforderungen aus dem RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz vom 20. April 2007 werden in den
Versicherungsbedingungen umgesetzt. 

Die absoluten Altersangaben „65.“ und „60.“ Lebensjahr werden ersetzt durch Hinweise auf die
neuen Regelungen für die Regelaltersgrenze und vorgezogene Regelaltersrente in der gesetzlichen
Rentenversicherung. Beitragszahlungen des Versicherten über das 65. Lebensjahr hinaus und die Ver-
wendung nicht gezahlter Renten als Beiträge werden – soweit noch nicht enthalten – in allen Bedin-
gungen geregelt. Eine materielle Änderung, insbesondere eine Änderung des Beitrags-/Leistungsver-
hältnisses, ist mit den Änderungen nicht verbunden.

Das 65. Lebensjahr wird grundsätzlich weiterhin als das tatsächliche Rentenalter fortgeführt. Ent-
scheidend ist das Ausscheiden aus dem Erwerbsleben. Im Bankenbereich gilt zurzeit noch das tarif-
vertraglich festgesetzte Rentenalter von 65 Jahren. Ob und inwieweit künftig arbeits- beziehungs-
weise tarifvertragliche Regelungen zu einem veränderten Verrentungszeitpunkt führen werden,
bleibt abzuwarten. Die neuen Versicherungsbedingungen bilden nunmehr jede Regelung zum Alters-
rentenbeginn ab.

3. Steuerliche Anpassungen nach dem BMF-Schreiben vom 5. Februar 2008

Nach dem Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 5. Februar 2008 ist die Zahlung der garan-
tierten Leistung als Rente an Waisen unzulässig. Stattdessen wird zukünftig die ursprüngliche Alters-
rente innerhalb der Rentengarantiezeit an den Berechtigten gezahlt. Diese Neuerung gilt nur für die
Tarife ARLEP/mGH und R-ARLEP/mGH.

4. Formale Satzungs- und Bedingungsänderungen

Zur Klarstellung und Schaffung größerer Transparenz sind einige Bestimmungen in der Satzung und
den Versicherungsbedingungen formal anzupassen. Materielle Änderungen sind mit diesen formalen
Änderungen nicht verbunden.

5. Einführung Ergänzungstarif zu den Tarifen DN/N/RN wegen Zurechnungszeit und Berufsunfähig-
keitsschutz

Insbesondere im Zusammenhang mit der Neuaufnahme von Mitgliedsunternehmen ist der Wunsch
an den BVV herangetragen worden, den Versicherungsschutz im Neutarif bezüglich Invalidität und
Zurechnungszeit zu erweitern. Deshalb soll eine kollektive Erweiterungsmöglichkeit angeboten wer-
den. Ergänzend zur Grundversorgung kann eine Berufsunfähigkeitsrente, eine volle Zurechnung von
Beitragszahlungen sowie eine Zurechnung bis zum 60. Lebensjahr versichert werden.

Geltungsbereich
Die Änderungen gelten auch für bestehende Versicherungsverhältnisse. Die Änderungen sollen wirk-
sam werden zum 1. Juli 2008.
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Nachfolgend finden Sie den Wortlaut der Änderungen von Satzung und Versicherungsbedingun-
gen sowie der neuen Bedingungen. 

Änderungen: 

Satzung Seite 17
Tarif DA Seite 21
Tarif B Seite 24
Tarif RA Seite 27
Tarif DN Seite 30
Tarif N Seite 33
Tarif RN Seite 35

Tarif ARLEP/mGH (offen) Seite 38
Tarif ARLEP/oG (offen) Seite 43
Tarif ARLEP/Z (offen) Seite 46

Tarif R-ARLEP/mGH (offen) Seite 49
Tarif R-ARLEP/oG (offen) Seite 54

Tarif ARLEP/mG (geschlossen) Seite 58
Tarif ARLEP/mGH (geschlossen) Seite 62
Tarif ARLEP/oG (geschlossen) Seite 67
Tarif ARLEP/Z (geschlossen) Seite 71

Einführung:
Besondere Bedingungen für die Zusatzversicherung zum Tarif DN Seite 74
Besondere Bedingungen für die Zusatzversicherung zum Tarif N Seite 76
Besondere Bedingungen für die Zusatzversicherung zum Tarif RN Seite 78

Dieser Text entfällt

An diese Stelle kommt der neue Text
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Erläuterungen zu TOP 5 

Vorlage des Dringlichkeitsbeschlusses des Aufsichtsrates vom 16. November 2007 über Änderungen
der Versicherungsbedingungen zur Umsetzung der VVG-Reform 

Der Aufsichtsrat hat wegen Eilbedürftigkeit im Wege der Dringlichkeit in seiner Sitzung am 16. November
2007 Änderungen in den Versicherungsbedingungen beschlossen. Der Dringlichkeitsbeschluss wird der
Mitgliederversammlung jetzt zur Kenntnis vorgelegt.

Inhaltlich handelt es sich um die Regelung des Anspruchs der Versicherten und Rentner auf Beteiligung
an den Stillen Reserven nach den neuen Vorschriften des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG).

Seit dem 1. Januar 2008 ist im neuen Versicherungsvertragsgesetz ein Anspruch auf Beteiligung an den
Stillen Reserven verankert. Unter den Anwendungsbereich dieser Vorschrift fallen auch regulierte Pen-
sionskassen wie der BVV. 

Sie können aber mit der Genehmigung der BaFin in den Versicherungsbedingungen hierzu besondere
Bestimmungen treffen. Damit wird durch den Gesetzgeber der Besonderheit der regulierten Pensions-
kassen Rechnung getragen, die bereits nach geltendem Recht den gesamten Überschuss an ihre Mit-
glieder auskehren. 

Da nur laufende Renten über längere Zeiträume versichert werden, hat über den Ablauf der gesamten
Versicherungszeit im Ergebnis die Beteiligung an den Stillen Reserven schon immer stattgefunden.
Auch künftig muss sichergestellt bleiben, dass alle Versicherten und Rentner gleichermaßen beteiligt
bleiben.

Vor diesem Hintergrund hat der BVV mit der Genehmigung der BaFin noch vor dem 1. Januar 2008 per
Dringlichkeitsbeschluss des Aufsichtsrates die entsprechenden Änderungen der Versicherungsbedin-
gungen vorgenommen.

Dringlichkeitsbeschluss des Aufsichtsrates:

„Der Aufsichtsrat beschließt auf Vorschlag des Lenkungsausschusses nach § 20 Abs. 5 der Satzung im
Wege der Dringlichkeit die Änderungen der Versicherungsbedingungen in der beiliegenden Fassung
zum 1. Januar 2008. Die Änderungen betreffen auch die am 31. Dezember 2007 bestehenden Versiche-
rungsverhältnisse.“
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Die Änderungen der Versicherungsbedingungen ergeben sich aus den nachfolgenden Synopsen.

Tarif DA Seite 82
Tarif B Seite 83
Tarif RA Seite 84
Tarif DN Seite 85
Tarif N Seite 87
Tarif RN Seite 89

Tarif ARLEP/mGH (offen) Seite 91
Tarif ARLEP/oG (offen) Seite 92
Tarif ARLEP/Z (offen) Seite 93

Tarif R-ARLEP/mGH (offen) Seite 94
Tarif R-ARLEP/oG (offen) Seite 95

Tarif ARLEP/mG (geschlossen) Seite 96
Tarif ARLEP/mGH (geschlossen) Seite 97
Tarif ARLEP/oG (geschlossen) Seite 98
Tarif ARLEP/Z (geschlossen) Seite 99

Tarif BR (geschlossen) Seite 100
Tarif BR-WZ (geschlossen) Seite 101
Tarif WI (geschlossen) Seite 102
Tarif WI-FS (geschlossen) Seite 103
Tarif WA (geschlossen) Seite 104
Tarif ST (geschlossen) Seite 105

Dieser Text entfällt

An dieser Stelle kommt der neue Text
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BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes a.G.

BVV Versorgungskasse des Bankgewerbes e.V.
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10711 Berlin

Tel.: 030 / 896 01 -0

Fax: 030 / 896 01 -791

info@bvv.de
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